
fenen Kollegen. Die Notwendigkeit 
einer stationären Therapie wird 
durch die Wahl des Behandlungsor-
tes nicht relativiert. Auch für die 
Nachsorge bestehen Wahlmöglich-
keiten zwischen niedergelassenen 
Kollegen und zum Beispiel den psy-
chiatrischen Institutsambulanzen der 
drei genannten Kliniken. Ein zweijäh-
riger Nachsorgemindestzeitraum mit 
Psychotherapie, Selbsthilfegruppen-
besuch und mit klinischen wie Labor-
kontrollen ist jedoch notwendig.
Zur Finanzierung gibt es die Festle-
gung, dass indizierte Entwöhnungs-
behandlungen auch von der Sächsi-
schen Ärzteversorgung liquidiert 
werden. Der Klärung auch dieser 
Frage dient das Gespräch zwischen 

STEX in der Tasche –  
wie weiter?
„Chancen und Perspektiven im 
sächsischen Gesundheitswesen“

Das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz, die 
Sächsische Landesärztekammer, die 
Krankenhausgesellschaft Sachsen 
und die Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen laden alle Medizinstudenten, 
die PJ-ler und andere Interessierte 
herzlich ein zu zwei 

Informationsveranstaltungen für 
Medizinstudenten und Jungärzte

am 6. Mai 2013 ab 10.15 Uhr 
in das CarlLudwigInstitut 
der Universität Leipzig, 
Liebigstraße 27, 04103 Leipzig
sowie 
am 6. Juni 2013 ab 12.00 Uhr 
in das MedizinischTheoretische 
Zentrum  der Technischen 
Universität Dresden, 
Fiedlerstraße 42, 01307 Dresden.

BKS und betroffenen ärztlichem Kol-
legen. Tritt ein Rückfall mit erneutem 
Substanzkonsum im Verlauf ein, 
empfiehlt sich der umgehende, am 
besten eigenaktiv hergestellte Kon-
takt zum Behandler. Dieser wird 
dann die Behandlung entsprechend 
akzentuieren und die BKS vereinba-
rungsgemäß informieren. Letztere 
wird dann erneut tätig.
Ein Problem sind anonyme Mitteilun-
gen Dritter. Sie erlauben keine 
gezielte Reaktion der Kammer. Wir 
bitten deshalb in jedem Fall klare 
Angaben zur Verfügung zu stellen. 
Die Kammer und die BKS werden ja 
tätig für den Schutz von Patienten 
und Kollegen. Bei den häufig unqua-
lifizierten Vorwürfen gegen die Ärz-

Nach einem Einführungsvortrag im 
Hörsaal zu Fragen der ärztlichen 
Weiterbildung und einer anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion zum 
Thema Weiterbildung mit Vertretern 
der Sächsischen Landesärztekammer, 
von Weiterbildungsbefugten und 
Weiterzubildenden aus sächsischen 
Krankenhäusern und aus der Nieder-
lassung informieren und beraten Sie 
an ihren Ständen im Foyer erfahrene 
Ärzte, Geschäftsführer sächsischer 
Krankenhäuser, Vertreter ärztlicher 
Standesorganisationen Sachsens und 
der Sächsischen Apotheker- und Ärz-
tebank:

zu Weiterbildung, Chancen und Ein-
satzmöglichkeiten im
■ ambulanten Bereich,
■ stationären Bereich,
■ Öffentlichen Gesundheitsdienst, 

zu Themen wie
■ individuelle Gestaltung der Wei-

terbildung,
■ Weiterbildung und Karrierechan-

cen im Krankenhaus,

teschaft in der veröffentlichten Mei-
nung brauchen wir Ärzte keine wei-
teren Problemfelder zum Schaden 
unseres Berufsstandes.
Kommt keine Vereinbarung zwi-
schen BKS und erkranktem Kollegen 
zustande, werden berufsrechtliche 
und gegebenenfalls andere juristi-
sche Maßnahmen unumgänglich.
Die bisherigen Erfahrungen der letz-
ten Jahre stimmen die BKS jedoch 
optimistisch. Weit überwiegend 
waren positive Verläufe zu verzeich-
nen, die Berufsfähigkeit blieb, mit 
besserer Lebensqualität verknüpft, 
erhalten.

Dr. med. Frank Härtel
Suchtbeauftragter der 

Sächsischen Landesärztekammer

■ Weiterbildung im ambulanten 
Bereich,

■ Gründung oder Übernahme einer 
Praxis,

■ Berufsmöglichkeiten im Öffentli-
chen Gesundheitsdienst,

■ Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, 

■ Fördermöglichkeiten.

Für das leibliche Wohl während der 
Veranstaltungen ist gesorgt.

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Veranstaltungen sind kos-
tenfrei. Für Ihre Fragen stehen wir 
Ihnen unter Arzt-in-Sachsen@slaek.de 
gerne zur Verfügung. 

Die Einladungsflyer können Sie sich 
etwa vier Wochen vor der jeweiligen 
Veranstaltung von der Homepage 
der Sächsischen Landesärztekammer 
www.slaek.de herunterladen.

Dr. med. Birgit Gäbler
Komm. Ärztliche Geschäftsführerin

Recht und Medizin
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